
Anzeigeerstatter

gemachte Informationen, aus denen 
Anhaltspunkte auf das Vorliegen 
einer strafbaren Handlung hervorge
hen. Es besteht Entgegennahme-, 
Protokollierungs- und Überprüfungs
pflicht. Die vor den -> Untersu
chungsorganen oder anderen Dienst
stellen der DVP erstattete A. ist auf 
den dafür vorgesehenen Formularen 
(KP 81) form- und qualitätsgerecht, 
unter Beachtung der W-Fragen 
und der strafprozeßrechtlichen An
forderungen an ein Vernehmungs
protokoll, aufzunehmen. Durch eine 
sachlich richtige, exakte, die be
weiserheblichen Tatsachen erfas
sende inhaltliche Ausgestaltung wird 
die Beweiskraft der A. gesichert, was 
auch durch die Belehrung und Unter
schriftsleistung kenntlich gemacht 
werden muß. Ihre rechtspolitische 
Bedeutung besteht vor allem darin, 
daß dadurch Untersuchungen in 
Strafsachen ausgelöst (Anzeigeprü
fung) werden und damit die Latenz 
von Straftaten beendet wird. In der 
Erstattung von A. kommt in hervor
ragendem Maße das Bestreben der 
Werktätigen zum Ausdruck, sich 
aktiv am gesamtgesellschaftlichen 
Kampf gegen Straftaten zu beteiligen. 
—» Anzeigepflicht, —> Anzeigeerstatter

Anzeigeerstatter: Bürger, der im ei
genen Namen, für Dritte oder im 
Auftrag Dritter (Bürger, rechts
fähige Betriebe, staatliche Organe 
und andere juristische Personen) den 
Untersuchungsorganen oder der 
Staatsanwaltschaft Informationen 
übermittelt, die auf das Vorliegen 
eines strafrechtlich relevanten Sach
verhalts hinweisen. Der A. kann auch 
anonym (namenlos) oder pseudonym 
(unter falschem Namen) in Erschei
nung treten. Die Entgegennahme- 
und Überprüfungspflicht bleibt 
davon unberührt. Bei vertraulich 
erstatteten Anzeigen tritt der die An
zeige entgegennehmende Angehörige

der Untersuchungsorgane oder der 
Staatsanwalt als A. auf. Die Per
sonalien des eigentlichen A. werden 
versiegelt aufbewahrt. -> Anzeige, -> 
Selbstbezichtigung, -> Anzeigenauf
nahme

Anzeigeformular: der bei Mitteilung 
des Verdachts eines kriminalistisch 
relevanten Ereignisses nach ent
sprechender Belehrung über Rechte 
und Pflichten und gründlicher Be
fragung des Anzeigenden in Proto
kollform auszufüllende Vordruck 
(KP 81). Die protokollierten -> Aus
sagen sind beiderseits zu unter
schreiben. (Neben dem Vordruck zur 
Aufnahme einer Anzeige oder Mit
teilung existieren noch andere Vor
drucke zur Anzeigenaufnahme, wie 
z. B. bei Verlust bzw. Diebstahl eines 
Fahrrads [KP 77] oder bei vermißten 
Personen [KP 3]). In dem Vordruck 
werden neben den Personalien des 
Anzeigenden alle zu diesem Zeit
punkt bekannten kriminalistisch rele
vanten Fakten verbal entsprechend 
den —> W-Fragen aufgenommen. 
Liegt der Verdacht einer Straftat vor, 
die nur auf Antrag verfolgt werden 
kann, ist dieser Antrag des Anzeigen
den im A. aufzunehmen.

Anzeigenaufnahme: Prozeß der Ent
gegennahme und Registrierung von 
mündlichen oder schriftlichen —► In
formationen über einen kriminali
stisch und strafrechtlich relevanten 
Sachverhalt in Form einer Anzeige 
oder Mitteilung von Staats- und Wirt
schaftsorganen, der -» Arbeiter-und- 
Bauern-Inspektion (ABI), gesell
schaftlicher Organisationen und Ein
richtungen und von Bürgern, durch 
den Staatsanwalt oder durch Mit
arbeiter eines anderen zur Entgegen
nahme von Anzeigen befugten Or
gans. Die A. bildet den häufigsten 
Ausgangspunkt für die Prüfung der 
Einleitung eines —> Ermittlungsver-
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